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Anlage
zu vorstehender Anordnung Nr. Pr. 81

Aufkauf- und Abgabepreise für Hornmaterial
— Preise in M je 100 kg abgelagertes Material —

Hornart Aufkaufpreis Abgabepreis

Hörner von Rindern ohne 
Stirnknochen und Hornzapfen 
(leere Hörner) 15,- 25,-
Hornschuhe von Rindern, 
Kälbern, Schweinen u. a. 
(leer) 15,- 25,-
Hörner von Rindern mit 
Hornzapfen ohne Stirn
knochen (volle Hörner) 2,- 15,-

Hufe von Pferden und 
anderen Einhufern, ohne 
Unterbeine und ohne Eisen 
(voll und leer) 2,- 15,-
Hörner von Ziegen, 
Schafen u. a.
(voll und leer) 2,- 15,-

Anordnung Nr. Pr. 82 
— Aufkauf- und Abgabepreise für rohe Nerzfelle —

vom 20. Dezember 1971

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen staatlichen Organe wird folgendes ange
ordnet :

§ 1
(1) Für Lieferungen von rohen Nerzfellen gelten die 

in der Anlage genannten Erzeugerpreise. Die Erzeuger
preise gelten frei Lager des VEB tierische Rohstoffe 
Leipzig.

(2) Bei der Berechnung von Zu- bzw. Abschlägen 
entsprechend der Anlage sind Beträge bis 0,50 M nach 
unten und über 0,50 M nach oben auf volle Mark zu 
runden.

(3) Die Abgabepreise für rohe Nerzfelle errechnen 
sich aus den in der Anlage genannten Erzeugerpreisen 
zuzüglich der Handelsspanne. Die Abgabepreise gelten 
ab Lager des VEB tierische Rohstoffe Leipzig.

(4) Die Handelsspanne beträgt 6% des Erzeuger
preises je Nerzfell.

§ 2
Die Preise dieser Anordnung gelten für rohe Nerz

felle, die dem Standard, TGL 14 309, Blatt 5 — Tie
rische Rohstoffe, Rohfelle, Sortiervorschrift für Nerz
felle — entsprechen.

§ 3
Die Anordnung findet auf alle Verträge Anwendung, 

die ab 1. Januar 1972 zu erfüllen sind.

§ 4
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— Preisanordnung Nr. 2045/1 vom 20. Oktober 1967 
über Erzeuger- und Abgabepreise für tierische Roh
stoffe - Pelzfelle - (GBl. II Nr. 115 S. 809),

— Anordnung vom 28. November 1968 über die Ände
rung der Preisanordnung Nr. 2045/1 über Erzeu
ger- und Abgabepreise für tierische Rohstoffe — 
Pelzfelle - (GBl. II Nr. 131 S. 1051).

Berlin, den 20. Dezember 1971

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft
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Anlage
zu vorstehender Anordnung Nr. Pr. 82

Erzeugerpreise für rohe Nerzfelle
— Preise in M/Stück —

Güteklasse Grundpreis
Rüden Fähen

I 200,- 180,-
II 140,- 130,-

III 60,- 60,-
IV bis 30,- bis 30,-

Diese Preise verstehen sich für Größenklasse 1.

Preisabschläge
a) Größe

In Abhängigkeit von der Größe sind folgende Ab
schläge in Mark je Fell vorzunehmen:

Gattung
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1 2
Größenklasse 
3 4 5 6

Rüden I — Ю,- 40,- 80,- 120,- 140,-
II — 10,- 30,- 60,- 80,- 100,-

III - Ю,- 20,- 30,- 40,- 50,-
Fähen I — Ю,- 20,- 50,- 70,- 120,-

II — Ю,- 20,- 40,- 50,- 90,-
III - — Ю,- 20,- 30,- 40,-

b) Farbe
Nach Anwendung der Abschläge für Größe sind für 
Farbe entsprechend der TGL 14 309, Blatt 5, folgende 
Preisabschläge in Prozent anzusetzen:

a) 0%
b) 10%
c) 30%

c) Qualität und Beschädigung
Ausgehend vom Grundpreis unter Abrechnung der 
Abschläge in der Reihenfolge nach Größe und Farbe 
sind folgende Preisabschläge vorzunehmen:

Qualität 2 10%
3 15%

Beschädigung 4 30%
5 40%
6 50%

Preiszuschläge
Für rohe Nerzfelle in Mutationsfarben erfolgen nach 

Anwendung der Preisabschläge folgende Preiszuschläge:
Mutationsart Zuschlag
Saphir 30 %
Pastell 15 %
Silberblau u. a.
Mutationsfarben 10 %


